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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.2013

Norm

EuGVVO Art15

KSchG §5j

1. KSchG § 5j gültig von 01.10.1999 bis 12.06.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 185/1999

Rechtssatz

Für die Bejahung des Gerichtsstandes des Art 15 EuGVVO ist eine vertragliche Bindung zwischen Verbraucher und

Unternehmer erforderlich, für die die Fiktion des § 5j KSchG nicht ausreicht.Für die Bejahung des Gerichtsstandes des

Artikel 15, EuGVVO ist eine vertragliche Bindung zwischen Verbraucher und Unternehmer erforderlich, für die die

Fiktion des Paragraph 5 j, KSchG nicht ausreicht.
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